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/ PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des 

Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum 

Rgrarverfahrensgesetz 1950 

Unser Zeichen: 

R-29J/R/t1i 

Durchwahl : 

514 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs übermittelt in der Rnlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen (\ J) 
.ll�V 
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0RÄSIDENTENKONFERENZ 

.. DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

R b s e h r  i F t 

Wien, am 24. 3. 1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

GZ. 600.982/0-V/2/92 8.Februar 1993 

BetreFF: EntwurF einer NoveLle zum 

RgrarverFahrensgesetz 1950 

Unser Zeichen: 

R-293/R//1i 

Durchwahl : 

514 

Die PräsieientenkonFerenz äer LaneiwirtschaFtskammern öster-

reichs beehrt sich.! dem Bundeskanzleramt zu eiem im BetreFF 

genann ten En t wur F Fa 1_ genäe 5 tel L ungnahme bekann t zugeben.-

Zu § '1.-

Im EntwurF ist vorgesehen! da!3 mit Rusnahme eier § §  64 a und 

78 das RlLgemeine VerwaltungsverFahrensgesetz-RVG anzuwen­

den ist. Das beeieutetJ da!3 im VerFahren eine BeruFungsvor­

entscheieiung von äen Rgrarbehöräen nicht vorgesehen ist. 

Dies wirei eiamit begrilneiet.! da!3 eias RgrarverFahrensgesetz in 

§ 7 Rbs. 4 eier Behöreie eiie MögLichkeit eröFFnetJ vor äer 

Vorlage von BeruFungen oeier RuFsichtsbeschwerden die Berei­

nigung eier Rngelegenheit eiurch ein ParteiDbereinkommen zu 

versuchen. Damit besitze eias RgrarverFahrensgesetz bereits 

eine ausreichenäe Regelung. 

Dieses Rrgument gilt allereiings FUr jene FälLe nicht.! in 

denen e.i n ParteiUbereinkommen von vorne herein nicht in 

Frage kommtJ weil es sich z. B. nur um ein Einparteienver­

Fahren haneiel t. 
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Die PräsidentenkonTerenz der LandwirtschaTtskammern ist der 

Ansicht.' daß die MögLichkeit der BeruTungsvorentscheidung 

keinen weiteren ZeitauTwand verursacht./ wenn man OberLegtJ 

daß die zur BeruTungsvorentscheidung beruTene Behörde be­

reits gen aue Kenntnis der 5achlage hat und daher eTTektive 

MängeL seLbst behebt oder den Akt nach der durch die Beru­

Tung be�irkten PrOTung de� 5ach- und Rechtslage dem Landes­

agrarsenat in einer aUTbereiteten Weise vorLegtJ die bei 

diesem auch zu einer rascheren Entscheidung TOhren kann. 

Daraus ToLgt./ daß die BeruTungsvorentscheidung zu einer 

VerkOrzung des gesamten VerTahrens TOhren kann. 

Zu § 7a: 

In Rbs.4 müßte im Hinblick aUT die bisher ObLiche Termino­

Logie das Wort "GrundabTertigungen" eiurch eias Wort "Grunei­

ab Ti neiungen" erse tz t wereien. 

Zu § 8: 

Anstatt "GeL eiausgL eichung " muß es in Rbs. 3 "GeLeiausglei­

chungen" und anstatt "Vermarktung" richtigertveise "Vermar­

kung" heißen. 

Zu § 15: 

Die PräsieientenkonTerenz begrOßt eiie vorgesehene Wieeierher­

stellung eies Rechtszustaneies./ wie er vor dem VerwaLtungsge­

richtshOT Erkenntnis vom '1,6, '1987/ ZL. 86/"16/DD4 '1./ bestanden 

hat. Ergänzenei wird noch Talgendes vorgebracht: 

In eier 9. Zeile solLen im Klammerauseiruck die Worte "durch 

TeiLunCl oder ReguLierung" entTaLLen./ weiL es auch aneiere 

Maßnahmen zur Regelung der rechtlichen und wirtschaTtLichen 

VerhäLtnisse an agrargemeinschaTtlichen GrundstOcken gibt, 
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D.i e Nove'- '-e si eh t ei ne Rbgaben rrei hei t nusdrlJck Li ch auch rür 

bereits errichtete Vertrdge vor� die den Rgrarbehdrden 

nachtrdg'-ich vorge'-egt werdenJ sorern deren Ubereinstin�ung 

mit den ZieLen des Gesetzes bescheidmdßig restgestellt 

wird. Eine analoge Vorgangsweise mUßte jedoch auch beim 

Erwerb Land- und rorstwirtschartlicher GrundstUcke durch 

ZuschLag in einem gerichtLichen Versteigerungsverrahren 

(rreiwilLige FeiLbietung� Zwangsversteigerungsverrahren 

vorgesehen werden. nie Prdsidentenkonrerenz spricht sich 

daher darUr ausJ den Erwerb durch ZuschLag in einem ge­

richtLichen Versteigerungsverrahren dem Erwerb durch Ver­

trag hinsichtLich der Rbgabenrreiheit gLeichzusetzenJ so­

rern - sowie bei der Vor'-age von Vertrdgen - die Uberein­

stimmung mi t den ZieLen des Gesetzes von der Rgrar'behörde 

beschei dmdßi 9 t-es tges te'- L t wi rd. 

Das Prdsidium des NationaLrates wird von dieser 5teLlung­

nahme durch i.Jbersendung von 25 ExempLaren in Kenntnis ge­

setzt. 

Der Prds iden t : 

gez. NR 5chwarzbdck 

Der GeneraLsekretdr: 

gez .DipL.Ing.Dr. Fahrnberger 
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